19. NOVEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung des Eilverfahrens und zur Abänderung verschiedener Erlasse über das Verfahren vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates


(Belgisches Staatsblatt vom 13. Februar 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


19. NOVEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung des Eilverfahrens und zur Abänderung verschiedener Erlasse über das Verfahren vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, des Artikels 30 § 1 Absatz 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. August 1996 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 10. April 2014, und Absatz 2, ersetzt durch das Gesetz vom 20. Januar 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 26. Dezember 2015;

	Aufgrund des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 5. Dezember 1991 zur Festlegung des Eilverfahrens vor dem Staatsrat;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. November 2006 zur Festlegung des Kassationsverfahrens vor dem Staatsrat;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 27. August 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 10. September 2024;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 77.089/4 des Staatsrates vom 14. Oktober 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In der Erwägung, dass Artikel 17 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat vollständig durch das Gesetz vom 11. Juli 2023 ersetzt worden ist, mit dem wesentliche Änderungen am Eilverfahren vorgenommen werden; dass daher die Ausführungserlasse dieser Bestimmung entsprechend abgeändert werden müssen; dass dies der Gegenstand des vorliegenden Erlasses ist;

	Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


TITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


	Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. koordinierte Gesetze: die am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat,

	2. allgemeine Verfahrensordnung: Erlass des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates,

	3. Präsident: Präsident der mit der Sache befassten Kammer beziehungsweise der von ihm bestimmte Staatsrat, der ihn vertritt,

	4. Auditor: das Mitglied des Auditorats, das mit der Untersuchung der Akte beauftragt ist,

	5. Interesse habender Dritter: Person, die ein Interesse an der Lösung der Sache hat,

	6. Beitrittskläger: Interesse habender Dritter, der einen Beitrittsantrag eingereicht hat,

	7. elektronische Verfahrensführung: in Artikel 85bis der allgemeinen Verfahrensordnung erwähnte Verfahrensführung,

	8. triftiger Grund: in Artikel 17 § 1 Absatz 3 Nr. 2 der koordinierten Gesetze erwähnter Grund.


	Art. 2 - Vorbehaltlich des Artikels 3 des vorliegenden Erlasses und sofern nicht durch Bestimmungen des vorliegenden Erlasses davon abgewichen wird, sind auf administrative Eilverfahren die Artikel 67, 84, 84/1 und 85bis der allgemeinen Verfahrensordnung und die Artikel 12 Absatz 2, 3 und 5, 16 bis 25, 86, 87, 88, 90 und 91 Absatz 1 dieser Verfahrensordnung anwendbar.

	Außer bei elektronischer Verfahrensführung werden jeder Verfahrensunterlage sechs vom Unterzeichner der Unterlage beglaubigte Abschriften beigefügt. Die Einreichung zusätzlicher Abschriften kann angeordnet werden.


	Art. 3 - § 1 - Gemäß Artikel 17 § 1 Absatz 2 der koordinierten Gesetze werden Anträge auf Aussetzung oder auf vorläufige Maßnahmen gemäß der elektronischen Verfahrensführung eingereicht und behandelt, in jedem Fall, wenn die Parteien sich von einem Rechtsanwalt beistehen oder vertreten lassen oder wenn es sich um eine in Artikel 14 § 1 Absatz 1 dieser Gesetze erwähnte Behörde handelt.

	Für andere Parteien ist die Nutzung der elektronischen Verfahrensführung fakultativ.

	§ 2 - Parteien, für die die elektronische Verfahrensführung nicht Pflicht ist, können Mitteilungen, Vorladungen und Notifizierungen unbeschadet des Artikels 84 der allgemeinen Verfahrensordnung per Boten gegen Empfangsbestätigung übermittelt werden.

	In Fällen äußerster Dringlichkeit können diese Mitteilungen, Vorladungen und Notifizierungen auch per E-Mail gegen Empfangsbestätigung übermittelt werden.

	§ 3 - In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die antragstellende Partei, für die die elektronische Verfahrensführung nicht Pflicht oder aufgrund von IT-Problemen nicht verfügbar ist, dem Staatsrat eine Kopie des Antrags per Boten gegen Empfangsbestätigung zustellen; sie übermittelt auch den Antrag gemäß § 1 des vorliegenden Artikels spätestens am ersten darauffolgenden Werktag.




TITEL 2 - Verfahren


KAPITEL 1 - Allgemeine Verfahrensregeln


	Art. 4 - § 1 - Anträge auf Aussetzung oder auf vorläufige Maßnahmen enthalten folgende Angaben:

	1. die Überschrift "Aussetzungsantrag" oder "Antrag auf vorläufige Maßnahmen" oder diese beiden Angaben gegebenenfalls neben der Überschrift "Nichtigkeitsklage",

	2. Name, Eigenschaft, Wohnsitz beziehungsweise Sitz der antragstellenden Partei und gewählter Wohnsitz gemäß Artikel 84 § 2 Absatz 1 der allgemeinen Verfahrensordnung sowie eine Telefonnummer oder andere Kontaktdaten, unter denen diese Partei schnell erreichbar ist,

	3. Name und Wohnsitz beziehungsweise Sitz der beklagten Partei,

	4. Vermerk des Akts beziehungsweise der Verordnung, die Gegenstand des Antrags auf Aussetzung oder auf vorläufige Maßnahmen ist,

	5. gemäß Artikel 17 § 2 Absatz 1 der koordinierten Gesetze eine Darlegung des Sachverhalts, durch den nach Ansicht der antragstellenden Partei die zur Unterstützung des Antrags auf Aussetzung oder auf vorläufige Maßnahmen geltend gemachte Dringlichkeit gerechtfertigt ist,

	6. sofern die Nichtigkeitsklage noch nicht eingereicht worden ist, eine Darlegung des Sachverhalts und mindestens einen triftigen Grund,

	7. wenn die Nichtigkeitsklage bereits eingereicht worden ist, den Verweis auf die Klage, zu der der Antrag eine akzessorische Klage darstellt, und die Angabe des triftigen Grunds beziehungsweise der triftigen Gründe, die zur Unterstützung dieser Klage vorgebracht werden.

	In dem in Absatz 1 Nr. 6 erwähnten Fall findet Artikel 2 § 1 Absatz 2 bis 4 der allgemeinen Verfahrensordnung Anwendung.

	§ 2 - Der in § 1 erwähnte Antrag enthält gegebenenfalls weitere Angaben:

	1. Beschreibung der beantragten vorläufigen Maßnahmen und eine Darlegung des Sachverhalts, aus der hervorgeht, dass die vorläufigen Maßnahmen im Hinblick auf die Wahrung der Interessen der Person, die sie beantragt, notwendig sind,

	2. Betrag und Modalitäten für das in Anwendung von Artikel 17 § 11 der koordinierten Gesetze beantragte Zwangsgeld.

	§ 3 - Wird der in § 1 erwähnte Antrag von einer Partei gestellt, die nicht die elektronische Verfahrensführung nutzt, wird er von dieser Partei unterzeichnet und datiert.

	Wird dieser Antrag von einer Partei eingereicht, die von einem Rechtsanwalt beigestanden oder vertreten wird, erfüllt Letzterer die Bedingungen von Artikel 19 Absatz 4 der koordinierten Gesetze.

	§ 4 - Die Artikel 2 § 2, 3 und 3bis der allgemeinen Verfahrensordnung sind anwendbar, vorbehaltlich der in Absatz 2 und 3 des letztgenannten Artikels erwähnten Frist, die auf fünf Werktage herabgesetzt wird.

	Artikel 3quater derselben Verordnung ist ebenfalls anwendbar.

	§ 5 - Der Chefgreffier übermittelt eine Abschrift des Antrags auf Aussetzung oder auf vorläufige Maßnahmen unverzüglich folgenden Personen:

	1. dem Generalauditor,

	2. dem Kammerpräsidenten.

	§ 6 - Die Eintragungsgebühr und der in Artikel 66 Nr. 6 der allgemeinen Verfahrensordnung erwähnte Beitrag werden gemäß Artikel 71 der allgemeinen Verfahrensordnung entrichtet, vorbehaltlich der in Absatz 4 dieses Artikels erwähnten Fristen von dreißig und fünfzehn Tagen, die auf zehn beziehungsweise fünf Werktage herabgesetzt werden.


	Art. 5 - § 1 - Innerhalb von sieben Werktagen ab dem Tag, an dem der Betrag dem in Artikel 71 Absatz 1 der allgemeinen Verfahrensordnung erwähnten Konto gutgeschrieben worden ist, legt der Präsident in Absprache mit dem Auditor den Verfahrenskalender gemäß Artikel 17 § 4 Absatz 1 der koordinierten Gesetze per Beschluss fest.

	In diesem Beschluss wird Folgendes bestimmt:

	1. das Ablaufdatum der Frist für die Hinterlegung der vollständigen Verwaltungsakte, sofern die Verwaltungsstreitsachenabteilung im Rahmen der Nichtigkeitsklage noch nicht in den Besitz der Verwaltungsakte gelangt ist,

	2. das Ablaufdatum der Frist für die Hinterlegung des Schriftsatzes mit Anmerkungen der beklagten Partei,

	3. gegebenenfalls, auf der Grundlage der Angaben des Auditors, die Interesse habenden Dritten und das Ablaufdatum der Frist für die Hinterlegung ihrer Beitrittsantragschrift; dieser Beschluss kann nach den gleichen Modalitäten abgeändert werden, wenn nach seiner Notifizierung weitere Interesse habende Dritte ermittelt werden oder sich melden,

	4. im Fall der Anwendung von Artikel 3quater der allgemeinen Verfahrensordnung das Ablaufdatum der Frist für die Hinterlegung der Beitrittsantragschrift, wobei dieses Datum in der in diesem Artikel vorgesehenen Bekanntmachung angegeben wird,

	5. wenn bereits eine Beitrittsantragschrift eingereicht worden ist, das Ablaufdatum der Frist für die Hinterlegung des Schriftsatzes mit Anmerkungen des Beitrittsklägers,

	6. Tag und Uhrzeit der Sitzung, die innerhalb von sechzig Tagen ab dem Datum des Beschlusses stattfinden muss, unbeschadet der Anwendung von Artikel 17 § 4 Absatz 8 und 9 der koordinierten Gesetze.

	Der in Absatz 1 erwähnte Beschluss kann in Absprache mit dem Auditor auch abgeändert werden, wenn andere als die in Absatz 2 Nr. 3 zweiter Satz vorgesehenen Umstände dies rechtfertigen.

	§ 2 - Der Chefgreffier notifiziert eine Abschrift des Beschlusses unverzüglich folgenden Personen:

	1. dem Auditor,

	2. den Parteien,

	3. den Interesse habenden Dritten.

	Zusammen mit diesem Beschluss wird der beklagten Partei und gegebenenfalls dem Beitrittskläger und den Interesse habenden Dritten eine Abschrift des Antrags auf Aussetzung oder auf vorläufige Maßnahmen übermittelt.


	Art. 6 - § 1 - Die Beitrittsantragschrift enthält folgende Angaben:

	1. die Überschrift "Beitrittsantragschrift",

	2. Name, Eigenschaft, Wohnsitz beziehungsweise Sitz des Beitrittsklägers und gewählter Wohnsitz gemäß Artikel 84 § 2 Absatz 1 der allgemeinen Verfahrensordnung sowie eine Telefonnummer oder andere Kontaktdaten, unter denen diese Partei schnell erreichbar ist,

	3. Vermerk der Sache, der der Beitrittskläger beitreten möchte, und Listennummer, unter der die Sache eingetragen ist, sofern sie bekannt ist,

	4. Darlegung des Interesses, das der Beitrittskläger an der Lösung der Sache hat, und Darlegung seiner Argumente.

	Erfordert eine Beitrittsantragschrift weitere Erläuterungen, enthält sie eine Zusammenfassung der Argumente des Beitrittsklägers.

	Artikel 4 § 3 des vorliegenden Erlasses und die Artikel 2 § 2 und 3 Nr. 4 der allgemeinen Verfahrensordnung sind auf die Beitrittsantragschrift anwendbar.

	§ 2 - Der Chefgreffier notifiziert die Beitrittsantragschrift unverzüglich folgenden Personen:

	1. dem Präsidenten,

	2. dem Auditor,

	3. den anderen Parteien.

	§ 3 - Hat der Beitrittskläger die geschuldete Gebühr nicht innerhalb einer Frist von zehn Werktagen ab Empfang des Überweisungsformulars oder, falls die Verhandlung vor Ablauf der Frist geschlossen wird, spätestens bei Verhandlungsschluss entrichtet, wird der Beitritt in einem im Eilverfahren verkündeten Entscheid abgewiesen, es sei denn, höhere Gewalt oder ein unvermeidbarer Irrtum werden nachgewiesen.


	Art. 7 - § 1 - Erfordert die Erwiderung auf die Gründe weitere Erläuterungen, enthält der Schriftsatz mit Anmerkungen eine Zusammenfassung der Argumente der beklagten Partei beziehungsweise des Beitrittsklägers.

	Ist der Erwiderungsschriftsatz beziehungsweise die Beitrittsantragschrift bereits im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens hinterlegt worden, betrifft der Schriftsatz mit Anmerkungen der beklagten Partei beziehungsweise des Beitrittsklägers nur die Dringlichkeit oder die Notwendigkeit der beantragten Aussetzung oder der beantragten vorläufigen Maßnahmen und gegebenenfalls die in Artikel 17 § 2 Absatz 2 der koordinierten Gesetze erwähnte Abwägung der Interessen.

	§ 2 - Der Chefgreffier übermittelt eine Abschrift des Schriftsatzes mit Anmerkungen der beklagten Partei beziehungsweise des Beitrittsklägers unverzüglich folgenden Personen:

	1. dem Präsidenten,

	2. dem Auditor,

	3. den anderen Parteien.

	§ 3 - Gemäß Artikel 17 § 4 Absatz 6 der koordinierten Gesetze wird ein Schriftsatz mit Anmerkungen, der nicht innerhalb der im Verfahrenskalender festgelegten Frist eingereicht wird, von Amts wegen von der Verhandlung ausgeschlossen.


KAPITEL 2 - Besondere Regeln in Fällen äußerster Dringlichkeit


Art. 8 - § 1 - In Fällen, in denen äußerste Dringlichkeit geltend gemacht wird und der Antrag folglich innerhalb einer Frist von höchstens fünfzehn Tagen behandelt werden muss, sind Artikel 4 § 1 Absatz 1 Nr. 2 bis 4, 6 und 7 und Absatz 2 und §§ 2, 3 und 5 des vorliegenden Erlasses und Artikel 2 § 2 und 3 der allgemeinen Verfahrensordnung auf diesen Antrag anwendbar.

	Dieser enthält ferner folgende Angaben:

	1. die Überschrift "Aussetzungsantrag in äußerster Dringlichkeit" oder "Antrag auf vorläufige Maßnahmen in äußerster Dringlichkeit" oder diese beiden Angaben gegebenenfalls neben der Überschrift "Nichtigkeitsklage",

	2. Darlegung des Sachverhalts zur Untermauerung der äußersten Dringlichkeit.

	Wenn in der Überschrift der Antragschrift nicht angegeben ist, dass die Sache in äußerster Dringlichkeit behandelt werden muss, wird sie gemäß den in Kapitel 1 vorgesehenen Regeln behandelt.

	§ 2 - Die Eintragungsgebühr und der in Artikel 66 Nr. 6 der allgemeinen Verfahrensordnung erwähnte Beitrag werden gemäß Artikel 71 Absatz 1 bis 3 der allgemeinen Verfahrensordnung entrichtet, ohne dass ihre Zahlung eine Voraussetzung für die Festlegung des Verfahrenskalenders oder für die Übermittlung des Antrags an andere Parteien oder Interesse habende Dritte ist.


	Art. 9 - § 1 - Der Präsident legt in Absprache mit dem Auditor unverzüglich den Verfahrenskalender gemäß Artikel 17 § 5 Absatz 1 der koordinierten Gesetze per Beschluss fest.

	In dem in Absatz 1 erwähnten Beschluss wird Folgendes bestimmt:

[bookmark: _Hlk188526322]	1. Ablaufdatum und -uhrzeit der Frist für die Hinterlegung der vollständigen Verwaltungsakte, sofern die Verwaltungsstreitsachenabteilung im Rahmen der Nichtigkeitsklage noch nicht in den Besitz der Verwaltungsakte gelangt ist,

	2. Ablaufdatum und -uhrzeit der Frist für die Hinterlegung des Schriftsatzes mit Anmerkungen der beklagten Partei,

	3. gegebenenfalls, auf der Grundlage der Angaben des Auditors, die Interesse habenden Dritten und Ablaufdatum und -uhrzeit der Frist für die Hinterlegung ihrer Beitrittsantragschrift; dieser Beschluss kann nach den gleichen Modalitäten abgeändert werden, wenn nach seiner Notifizierung weitere Interesse habende Dritte ermittelt werden oder sich melden; diejenigen, die nicht benannt sind, können bis zu der Sitzung, in der über den Antrag auf Aussetzung oder auf vorläufige Maßnahmen verhandelt wird, eine Beitrittsantragschrift einreichen,

	4. wenn bereits eine Beitrittsantragschrift eingereicht worden ist, Ablaufdatum und -uhrzeit der Frist für die Hinterlegung des Schriftsatzes mit Anmerkungen des Beitrittsklägers,

	5. Tag und Uhrzeit der Sitzung.

	Der in Absatz 1 erwähnte Beschluss kann in Absprache mit dem Auditor auch abgeändert werden, wenn andere als die in Absatz 2 Nr. 3 zweiter Satz vorgesehenen Umstände dies rechtfertigen.

	§ 2 - Der Präsident kann die Parteien und die Interesse habenden Dritten per Beschluss auffordern, eventuell in seiner Privatwohnung oder gegebenenfalls gemäß Artikel 27/1 der koordinierten Gesetze zu dem von ihm vorgegebenen Zeitpunkt zu erscheinen, selbst an Tagen, die keine Werktage sind, und von einem Tag auf den anderen beziehungsweise von einer Stunde zur anderen.

	§ 3 - Der Chefgreffier notifiziert eine Abschrift des Beschlusses unverzüglich folgenden Personen:

	1. dem Auditor,

	2. den Parteien,

	3. den Interesse habenden Dritten.

	Zusammen mit diesem Beschluss wird der beklagten Partei und gegebenenfalls dem Beitrittskläger und den Interesse habenden Dritten eine Abschrift des Antrags auf Aussetzung oder auf vorläufige Maßnahmen in äußerster Dringlichkeit übermittelt.


	Art. 10 - In Fällen äußerster Dringlichkeit wird die Beitrittsantragschrift gemäß Artikel 6 eingereicht.




TITEL 3 - Sitzungen und Entscheide


	Art. 11 - Artikel 27 der allgemeinen Verfahrensordnung ist auf Sitzungen anwendbar.

	Alle Parteien müssen anwesend beziehungsweise vertreten sein.

	Ist die antragstellende Partei weder anwesend noch vertreten, wird der Antrag auf Aussetzung, Zwangsgeld oder vorläufige Maßnahmen abgewiesen. Dasselbe gilt für Anträge auf Zurückziehung beziehungsweise Änderung des Entscheids, durch den eine Aussetzung, die Auferlegung eines Zwangsgelds oder vorläufige Maßnahmen angeordnet worden sind.

	Für die anderen Parteien, die weder anwesend noch vertreten sind, wird davon ausgegangen, dass sie dem Antrag zustimmen.

	Je nach Fall erstattet der Präsident oder ein Staatsrat Bericht über den Sachstand.

	Der Auditor stellt die für seine Stellungnahme notwendigen Fragen.

	Die Parteien beziehungsweise ihre Rechtsanwälte bringen ihre mündlichen Bemerkungen vor.

	Am Ende der Verhandlung wird der Auditor in seiner Stellungnahme angehört. Wenn er jedoch neue Sachverhalte anführen möchte, legt er diese dar; die Parteien werden zu diesen Sachverhalten und anschließend der Auditor in seiner Stellungnahme angehört.

	Der Präsident verkündet die Schließung der Verhandlung und stellt die Sache zur Beratung.


	Art. 12 - Die Artikel 34 bis 37 der allgemeinen Verfahrensordnung sind auf den Entscheid anwendbar.


	Art. 13 - In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Präsident die sofortige Vollstreckung des Entscheids anordnen.


	Art. 14 - Entscheide, durch die über Anträge auf Aussetzung oder auf vorläufige Maßnahmen befunden wird, werden den Parteien und den gemäß Artikel 5 § 1 Absatz 2 Nr. 3 benannten Interesse habenden Dritten unverzüglich notifiziert.


	Art. 15 - Entscheide, durch die die Aussetzung angeordnet wird, werden unverzüglich in derselben Form veröffentlicht wie der ausgesetzte Akt beziehungsweise die ausgesetzte Verordnung oder, wenn diese nicht veröffentlicht worden sind, in der Form, in der sie hätten veröffentlicht werden müssen. Dasselbe gilt für einen Entscheid, durch den die Aussetzung zurückgezogen, aufgehoben oder geändert wird.

	Der Staatsrat bestimmt, ob der Entscheid vollständig oder auszugsweise zu veröffentlichen ist.

	Auf Antrag des Chefgreffiers nimmt die beklagte Partei diese Veröffentlichung unverzüglich vor.


	Art. 16 - Im Interesse einer geordneten Rechtspflege kann der Präsident beschließen, dass der Antrag auf vorläufige Maßnahmen zusammen mit dem Aussetzungsantrag untersucht und über beide zusammen entschieden wird.


	Art. 17 - Um die Anwendung von Artikel 17 § 8 Absatz 1, 2 und 4 der koordinierten Gesetze zu gewährleisten, fordert der Präsident die Parteien auf, innerhalb kurzer Frist vor ihm zu erscheinen.

	Der Entscheid des Präsidenten wird nach Anhörung der Parteien und des Auditors in seiner Stellungnahme erlassen.

	Der Entscheid wird den Parteien unverzüglich notifiziert.




TITEL 4 - Zurückziehung und Änderung von Entscheiden, durch die die Aussetzung verkündet wird oder vorläufige Maßnahmen angeordnet werden


	Art. 18 - Anträge auf Zurückziehung oder Änderung eines Entscheids, durch den die Aussetzung verkündet wird oder vorläufige Maßnahmen angeordnet werden, enthalten folgende Angaben:

	1. Vermerk des Entscheids, dessen Zurückziehung oder Änderung beantragt wird,

	2. Darlegung des Sachverhalts und der Gründe zur Untermauerung der Zurückziehung beziehungsweise Änderung.

	Artikel 4 § 3 findet Anwendung auf diesen Antrag.


	Art. 19 - Der Chefgreffier übermittelt eine Abschrift des Antrags unverzüglich dem Präsidenten, dem Generalauditor und den anderen Parteien.


	Art. 20 - Innerhalb von acht Werktagen ab Notifizierung der Antragschrift kann jede Partei dem Chefgreffier eine ergänzende Akte und einen Schriftsatz mit Anmerkungen übermitteln.

	Der Chefgreffier notifiziert eine Abschrift des Schriftsatzes mit Anmerkungen dem Präsidenten, dem Auditor und den anderen Parteien.

	Zu spät eingereichte Schriftsätze mit Anmerkungen werden aus der Verhandlung ausgeschlossen.


	Art. 21 - Innerhalb von acht Werktagen ab Erhalt der Akte verfasst der Auditor einen Bericht über den Antrag; gegebenenfalls ersucht er die Parteien, nähere Erläuterungen zu den von ihm angegebenen Punkten abzugeben.


	Art. 22 - Nach Einsicht in den Bericht beraumt der Präsident per Beschluss die Sitzung an, in der der Antrag auf Zurückziehung beziehungsweise Änderung von der Kammer untersucht wird.

	Der Chefgreffier notifiziert diesen Beschluss unverzüglich dem Auditor und den Parteien.

	Der Bericht wird dem Beschluss beigefügt.




TITEL 5 - Zwischenstreite


	Art. 23 - Strengt eine Partei eine Fälschungsklage gegen ein vorgelegtes Schriftstück an, wird in der Sitzung gemäß Artikel 51 Absatz 1 bis 4 der allgemeinen Verfahrensordnung verfahren.

	Ist die Kammer der Ansicht, dass das Schriftstück für ihre Entscheidung wesentlich ist, entscheidet sie vorläufig, ob das Schriftstück berücksichtigt werden muss.


	Art. 24 - Die Artikel 59, 60 und 62 bis 65 der allgemeinen Verfahrensordnung sind anwendbar.




TITEL 6 - Abänderungs-, Übergangs- und Schlussbestimmungen


	Art. 25 - In Artikel 14septies der allgemeinen Verfahrensordnung, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 28. Januar 2014, werden die Wörter "Absatz 3" durch die Wörter "Absatz 4" ersetzt.


	Art. 26 - In Artikel 70 § 1 Absatz 2 und § 2 Absatz 2 derselben Ordnung, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 25. Dezember 2017, werden die Wörter "Artikel 17 § 6 oder § 7" jeweils durch die Wörter "Artikel 17 § 9 oder § 10" ersetzt.


	Art. 27 - Artikel 85 Absatz 2 derselben Ordnung, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 25. April 2007, wird aufgehoben.


	Art. 28 - Artikel 88 derselben Ordnung, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 31. Dezember 1968, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Werktage sind Tage, die weder ein Samstag, ein Sonntag noch ein gesetzlicher Feiertag sind."


	Art. 29 - Artikel 43 des Königlichen Erlasses vom 30. November 2006 zur Festlegung des Kassationsverfahrens vor dem Staatsrat wird durch folgenden Absatz ergänzt:

	"Werktage sind Tage, die weder ein Samstag, ein Sonntag noch ein gesetzlicher Feiertag sind."


	Art. 30 - Der Königliche Erlass vom 5. Dezember 1991 zur Festlegung des Eilverfahrens vor dem Staatsrat, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 21. Juli 2023, wird aufgehoben.

	Er bleibt jedoch anwendbar auf Anträge auf Aussetzung oder auf vorläufige Maßnahmen, die gegebenenfalls in äußerster Dringlichkeit vor dem Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses eingereicht wurden.


	Art. 31 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.




	Art. 32 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 19. November 2024


PHILIPPE


Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN


